
 
Verhalten im Brandfall, bei Unfällen und anderen Gefahren 

Fremdfirmenordnung – Anlage 1   – 1/1 – 19.05.2025 
 

Die Regelungen der Brandschutzordnung der UDE sind zu beachten!  
Brandschutzordnungen 

 

 

NOTRUF ABSETZEN 
Brandmeldung 
Nach Möglichkeit zuerst den Feuermelder betätigen, dann 
Notruf absetzen!  

 

Notruf  112 
(Notruf funktioniert von jedem Telefon) 
Folgende Angaben müssen gemacht werden (5 W): 
- WO ist der Notfall? (Ort, Straße, Hausnummer, Gebäude, 
Zufahrtsweg, Stockwerk) 
- WARTEN auf Fragen der Rettungsleitstelle 
Meist sind weitere Informationen wichtig, wie z.B. 
- WAS ist genau geschehen? 
 
- WIE VIELE Verletzte/Erkrankte gibt es? 
 
- WELCHE Verletzungen/Erkrankungen haben die Be-
troffenen und besteht Lebensgefahr? 

 

 
 
 
 

 
 
 

FLUCHT 
Beim Ertönen des Evakuierungsalarms z. B. im Falle eines Bran-
des, sind die Gebäude sofort über die gekennzeichneten Flucht-
wege zu verlassen und die festgelegten Sammelplätze aufzusu-
chen.  
 
Folgende Regeln sind zu befolgen: 

• Ruhe bewahren. 

• Gefährdete Personen warnen und 

hilfsbedürftige Personen mitnehmen. 

• Türen und Fenster schließen (nicht abschließen). 

• Gebäude auf gekennzeichneten Fluchtwegen verlassen. 

• Keinen Aufzug benutzen. 

• Sammelstelle aufsuchen. 

 

 WEISUNGSBEFUGNISSE 
Den Weisungen der Rettungskräfte ist Folge zu leisten.  

https://www.uni-due.de/verwaltung/arbeitssicherheit/bso

